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1. Vorweg 
Die wichtigsten hier zusammengefassten Verkehrsregeln, sollen der/dem unerfahrenen aus-
ländischen Autofahrer*in den „Einstieg“ in den japanischen Straßenverkehr erleichtern. Wer 
schonmal in einem Land mit Linksverkehr unterwegs war, wird es in Japan etwas leichter ha-
ben. Dennoch muss man sich mit den Grundregeln und Besonderheiten vertraut zu machen. 
 
Wer es sehr genau wissen will, dem ist das Handbuch der Japan Automobile Federation 
(JAF) „Rules oft he Road“ zu empfehlen, das über Amazon bezogen werden kann (Abb.1). 
 

 
Abb. 1: Titelblatt des JAF-Handbuchs für ausländische Autofahrer. 
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2. Grundregeln1 
Allgemein: 
• Autofahrer sollen stets rücksichtsvoll gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern sein. 

• Fußgänger sind eher am Rande als Verkehrsteilnehmer zu betrachten. Dennoch muss man 
mit ihnen rechnen, wenn z. B. Gehwege nicht vorhanden oder nicht wie sonst baulich von 
der Fahrbahn getrennt sind. Das kann der Fall in recht engen Seitenstraßen oder Innen-
stadtgassen sein, sofern diese überhaupt für Durchfahrten freigegeben sind. Dann ist be-
sonders auf sie zu achten (Abb. 2). 

 
Abb. 2: Nur weiße Linien auf dem Boden markieren die Trennung zwischen Fußgängerbereich und Fahrbahn in 
engen Gassen. Bild: pixabay.com, Takatoshikun, Public Domain. 

• Autofahrer müssen Fußgängern Vorrang gewähren. 

• Autofahrer dürfen nicht unter dem Einfluss von Alkohol fahren (0 ‰). 

• Die zulässige Anzahl von Fahrgästen oder Zuladung für das Fahrzeug dürfen nicht über-
schritten werden. 

• Autofahrer dürfen beim Führen eines Fahrzeugs kein Mobiltelefon benutzen und sich nicht 
durch das Navigationssystem ablenken lassen. 

• Wenn Sie ein Fahrzeug führen, müssen Sie den Sicherheitsgurt anlegen. Alle Mitfahrer im 
Fahrzeug müssen ebenfalls angeschnallt sein. 

• Kinder bis 12 Jahre müssen in einem Pkw einen altersgerechten Kindersitz haben. 

• Halten Sie im innerstädtischen Verkehr genügend Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, 
besonders dann, wenn es sich um Kleintransporter oder Taxis handelt. Diese können recht 

 
1 JAF: Driving a Motor Vehivle in Japan | Traffic Rules in Japan.  
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unvermittelt per Blinker signalisieren, dass sie links anhalten wollen und dies dann auch 
zügig tun, um Waren oder Fahrgäste abzusetzen. 

• Die Einhaltung von Halte- oder Parkverboten ist in Städten aus Sicherheitsgründen strikt 
einzuhalten. Strafen können sehr teuer und unangenehm werden. 

• Bahnübergänge sind potenzielle Gefahrenstellen, selbst wenn Schranken vorhanden sind. 
Sämtliche Zeichen (Andreaskreuze u.a.) sind hier gelb-schwarz gestreift. Zusätzliche Licht-
zeichen und ein Warnton kündigen herannahende Züge an. Selbst bei offenen Schranken 
sollte man nur bis an die Haltelinie heranfahren und sich vergewissern, dass kein Zug naht 
(letzteres wird von vielen Japanern ignoriert, da sie sich auf die automatischen Schranken-
anlagen verlassen). Bei Bahnübergängen kann die Fahrbahnoberfläche rot gefärbt sein, 
um den Gefahrenbereich zu markieren. 

• Vorsicht bei Bussen! Japans innerstädtische Straßen können recht eng sein und Bushalte-
stellen sind nicht immer Buchten am Fahrbahnrand. Hat man also einen Bus vor sich, muss 
man damit rechnen, dass man ihn, wenn er anhält, nicht ohne Weiteres überholen kann. 
Man sollte bis zu drei Fahrzeuglängen Abstand zu Bussen halten, um die Gegenfahrbahn 
stets einsehen und sicher überholen/umfahren zu können. Ferner gibt es im innerstädti-
schen Straßennetz zwei gesonderte Busspuren. Die eine ist nur für Busse freigegeben, die 
andere gewährt Bussen stets die Vorfahrt, darf aber auch von anderen Fahrzeugen mitge-
nutzt werden. Sobald jedoch ein Bus naht, ist diesem der Weg frei zu machen. 

• Vorsicht bei Radfahrern! Scherzhaft werden sie auch als die modernen kamikaze-Piloten 
angesehen. Tatsächlich verhalten sich viele von ihnen auch so. Wie ihre Vorbilder einst im 
Krieg tauchen auch sie gerne unvermittelt auf. Wer an parkenden Fahrzeugen vorbeifährt, 
sollte stets mit ihnen rechnen. 

 
Auf Expressstraßen: 
Anmerkung: Mit Express- oder Schnellstraßen sind Überlandstraßen gemeint. Bei den Ex-
pressstraßen gibt es bauliche Unterschiede, die aber am ehesten auf deutschem Autobahn- 
Niveau liegen (Abb. 3). Schnellstraßen sind eher wie ausgebaute deutsche Landstraßen. Da-
her gibt es hier verschiedene Tempolimits. 

 
Abb. 3: Ältere Expressstraße in der Präfektur Shizuoka, mit Blick auf den Vulkan Fuji. Bild: pixabay.com, Alek 
Auddy, Public Domain.  

• Wenn die Höchst- oder Mindestgeschwindigkeit durch Schilder oder elektronische Anzei-
gen angegeben ist, dürfen Sie diese nicht überschreiten oder langsamer fahren. 
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• Sie dürfen nicht auf dem Seiten-/Standstreifen der Expressstraße fahren. 

• Benutzen Sie die Überholspur (rechts) nur zum Überholen. Bleiben Sie auf der Fahrspur 
(links). 

• Beim Auffahren auf eine Expressstraße ist die Beschleunigungsspur vollständig zu nutzen, 
bevor Sie auf die Hauptspur wechseln. 

• In einigen Gebieten gibt es über weite Strecken keine Tankstellen. Tanken Sie daher im 
Voraus. 

• Alle 50 bis 80 km befinden sich Raststätten entlang der Expressstraßen und ca. alle 15 bis 
20 km Parkplätze. Wer Parkplätze aufsucht und dort eine Rast einlegt, sollte anfallenden 
Abfall dort in den Mülltonnen entsorgen oder bis zur nächsten Raststätte mitnehmen. 

 
 
3. Vorfahrtsregeln 
• An Kreuzungen haben Autos, die nach links abbiegen oder geradeaus fahren wollen, Vorfahrt. Wer 

nach rechts abbiegen will, muss bis zur Mitte der Kreuzung (meist durch eine Raute markiert) vor-
fahren und an der dafür vorgesehenen Markierung (Spur mit weißen Streifen) warten, bis alle ande-
ren abgebogen sind. 

• Zudem sind Ampelzeichen mit Pfeilen zu beachten, die eine Abbiegerichtung freigeben. Fußgänger 
haben immer Vorrang, wenn man abbiegt oder am Zebrastreifen. 

• Auf die Expressstraßen von links auffahrende Fahrzeuge haben ebenfalls Vorfahrt und es wird von 
rechts überholt. 

• Bei mehrspurigen Straßen in der Stadt sind alle Spuren gleichberechtigt. Der späte Spurwechsel 
sollte durch vorausschauendes Navigieren vermieden werden, ganz besonders während der Haupt-
verkehrszeiten. Falls das mal nicht rechtzeitig gelingen sollte, wird man dennoch erfreut feststellen, 
dass Japaner in der Regel relaxte und höfliche Autofahrer sind. 

 
 
4. Tempolimits2 
Es gibt keine separaten, gesetzlichen Tempolimits für Stadt und Land. Städtische und ländli-
che Höchstgeschwindigkeiten werden durch die Zoneneinteilung und nicht die Verkehrsver-
ordnung festgelegt. 
Auf japanischen Straßen gelten strenge Tempolimits, die ebenso streng mit Radar (stationär 
sowie mobil) überwacht werden. Man sollte sich nicht von anderen Verkehrsteilnehmern ver-
leiten lassen, die das Tempolimit vereinzelt ignorieren. Im Zweifelsfall immer auf die Beschil-
derung oder die großformatigen Zahlen auf der Fahrbahn achten. Ansonsten gilt: 

• 120 km/h: auf nur sehr wenigen Expressstraßen, die inzwischen 6-spurig ausgebaut wur-
den, ist diese Höchstgeschwindigkeit zugelassen. 

• 100 km/h: standardmäßig auf nationalen Expressstraßen mit geteilten Spuren. 

• 80 km/h: auf Schnellstraßen in ländlichen Regionen, wenn die gegenläufigen Spuren bau-
lich klar voneinander getrennt sind. 

• 70 km/h: auf Schnellstraßen in ländlichen Regionen, wenn die gegenläufigen Spuren nur 
durch Leitpfosten getrennt sind. 

• 60 km/h: auf allen innerstädtischen, zweispurigen Straßen (sofern nicht anders ausgeschil-
dert). 

• 50 oder 40 km/h: in ländlich, gebirgigen Regionen (Abb. 3). 

 
2 日本における速度規制. 
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• 40 km/h: auf innerstädtischen, zweispurigen Straßen mit Gegenverkehr. 

• 30 km/h: ab 1. September 2026 auf ungeteilten Straßen (ohne Mittellinie) in dicht bebauten 
Vierteln und Wohngebieten. 

Es gibt keine offizielle Toleranz für die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit. Die polizei-
liche Durchsetzung variiert je nach Gerichtsbarkeit, Beamten, Verkehrsfluss und Straßentyp. 
Allerdings gelten 19 km/h über der Höchstgeschwindigkeit auf einer Express- oder Schnell-
straße und 14 km/h über der Höchstgeschwindigkeit auf anderen Straßen als Toleranzwerte. 
 
 
5. Verkehrsschilder und Markierungen 
Prinzipiell sind Verkehrsschilder und Symbole international. So z.B. „Einfahrt verboten“ oder 
„Einbahnstraße“. Es gibt aber in Japan auch Abweichungen von gewohnten Schildern. Japa-
nische Straßenschilder nutzen auch lateinische Schrift, außer in den sehr ländlichen Gegen-
den. Verwendete Symbole und Zeichen sind in der Regel bildhafte Darstellungen und meist 
selbsterklärend. Die Bildbeispiele sollen hier nur das Prinzip verdeutlichen und stellen keine 
umfassende Darstellung existierender Schilder dar. 
Arten von Schildern und Markierungen: 
• Warnschilder: Rautenförmig, gelb mit schwarzen Zeichen oder dreieckig mit Spitze nach 

unten und rotem Rand bzw. roter Innenfläche und weißer Schrift. 

• Verbotsschilder und Einschränkungen: rund, roter Rand, evtl. mit diagonalen roten Balken 
(einfach oder doppelt durchgestrichene Innenfläche) und blauer Schrift oder blauen Zeichen. 

• Gebotsschilder: rund oder viereckig, blaue Schilder mit weißer Schrift/Zeichen 

• Expressstraßen: grüne Schilder mit weißer Schrift (in Kombination mit weißem Untergrund 
und grüner Schrift) 

• Nationalstraßen: blaue Schilder mit weißer Schrift 

• Kommunalstraßen: weiße Schilder mit schwarzer Schrift 

• Durchgezogene und unterbrochene Linien sowie schraffierte Flächen auf der Fahrbahn be-
deuten das Gleiche wie bei uns. 

 
 
Beispiele für japanische Verkehrsschilder 
 

Beispiele für Warnschilder 

     
Verengte Fahr-

bahn voraus 
Straßenbahn vo-

raus 
Wildwechsel vo-

raus 
Rutschige Fahr-

bahn 
Ampel voraus 
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Beispiele für Verbots- und Gebotsschilder 

     
Stopp! (tomare) Langsam fahren 

(jokō) 
Überholverbot Wendeverbot Park- und Halte-

verbot 8–20 Uhr 
 
 
 

Beispiele für Verbots- und Gebotsschilder 

     
Einfahrt verboten Für Fahrzeuge 

gesperrte Straße 
Höchstgeschw. 

50 km/h 
Mindestgeschw. 

30 km/h 
Parkverbot 8–20 

Uhr 
 
 
 
Beispiele für Gebotsschilder 

     
Vorgegebene 

Fahrtrichtungen 
Vorfahrtsstraße Vorgegebene Fahrt-

richtungen für Spu-
ren 

Vorgegebenes, 
paralleles Par-
ken zum Fahr-

bahnrand 

Ende eines Ge-
bots 

 
 
 
Beispiele für Gebotsschilder 

   

 

 

Fußgängerüberweg 
voraus beachten 

Zone nur für Fuß-
gänger und Rad-

fahrer 

Fahrspur nur für 
Busse 

Einbahnstraße  
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Beispiele für Richtungsschilder auf Express- und Schnellstraßen 

   
Nummerierte Ausfahrt einer Ex-
pressstraße voraus, mit Verweis 
auf die Nationalstraße 16 in Rich-

tung Yokohama und Machida  

Hinweis auf eine Ausfahrt 
von der Tōmei-Express-

straße voraus 

Innerstädtisches Verkehrs-
schild mit Hinweis auf die kreu-

zende Meiji-Avenue voraus 
und Richtungsangaben 

 
 
6. Ampeln 
In der Regel sind Ampelanlagen in Japan waagerecht angeordnet und befinden sich in man-
chen Fällen (in Fahrtrichtung) auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung. Das heißt, 
dass man in einiger Entfernung zur eigentlichen Ampel an der Haltelinie anhält und nicht bis 
knapp unter bzw. an die Ampel heranfährt. Das bei uns grüne Lichtsignal ist in Japan eher 
türkis bzw. fast blau. Zusätzliche Lichtzeichen zeigen als grüne Pfeile freigegebene Abbiege-
richtungen an, selbst wenn die Hauptampel rot zeigt. 
An manchen Kreuzungen wird ab einer bestimmten Uhrzeit die Ampelanlage auf Dauerblinken 
umgeschaltet. Ein gelbes blinkendes Licht bedeutet, dass Fußgänger und Fahrzeuge eine 
Kreuzung mit Vorsicht queren dürfen. Für Autofahrer gilt dann besondere Vorsicht und die 
Einhaltung der geltenden Vorfahrtsregeln. Fahrzeuge sollten an der Haltelinie kurz stoppen 
und sich vergewissern, dass kein vorrangiger Verkehr naht. Ein rotes Blinklicht für Fußgänger 
heißt, dass sie eine Kreuzung mit Vorsicht überqueren dürfen. 
Hinweis: Der Begriff „Haltepunkt“ bezieht sich auf den Punkt unmittelbar vor einer auf der Fahr-
bahn markierten Haltelinie. Ist so eine Linie nicht vorhanden, wird er wie folgt definiert: 

• ein Punkt unmittelbar vor einer Kreuzung (wenn sich ein Fußgängerüberweg oder ein Fahr-
radüberweg in der Nähe einer Kreuzung befindet, unmittelbar vor dem Fußgängerüberweg 
oder dem Fahrradüberweg); 

• ein Punkt unmittelbar vor einem Zebrastreifen/Fußgängerüberweg, einem Fahrradüberweg 
oder einem Bahnübergang an anderen Stellen als Kreuzungen; oder 

• der Punkt, an dem eine Ampel zu sehen ist, wenn es sich nicht um eine Kreuzung handelt 
und kein Zebrastreifen/Fußgängerüberweg, Radfahrstreifen oder Bahnübergang in der 
Nähe ist. 
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Ampelanzeigen und deren Bedeutung3 

Grün 

 

Fußgänger dürfen weitergehen und die Straße überqueren. 

Andere Fahrzeuge als Leichtfahrzeuge und Straßenbahnen dürfen geradeaus 
fahren oder nach links oder rechts abbiegen. Mopeds, die in zwei Schritten 
nach rechts abbiegen, dürfen geradeaus bis zum Punkt fahren, an dem sie 
nach rechts abbiegen wollen, und dann die Fahrtrichtung ändern. 

Leichte Fahrzeuge (Fahrräder, Karren usw.) dürfen geradeaus fahren und 
nach links abbiegen. Beim Rechtsabbiegen müssen diese Fahrzeuge bis zum 
Punkt des Rechtsabbiegens fahren, anhalten, ihre Fahrtrichtung nach rechts 
ändern und an diesem Punkt warten. 

Gelb 

 

Fußgänger dürfen nicht mit dem Überqueren der Straße beginnen. 

Ein Fußgänger, der die Straße bereits überquert hat, muss die Überquerung 
schnell beenden oder umkehren. 

Fahrzeuge und Straßenbahnen dürfen sich nicht weiter als bis zum Haltepunkt 
bewegen. Nähert sich ein Fahrzeug jedoch rasch dem Haltepunkt, wenn das 
Signal auf Gelb wechselt, und kann es nicht sicher anhalten, darf es weiter-
fahren. 

Rot 

 

Fußgänger dürfen die Straße nicht überqueren. 

Fahrzeuge und Straßenbahnen dürfen nicht über den Haltepunkt hinausfah-
ren. 

Ein Fahrzeug oder eine Straßenbahn, das/die an einer Kreuzung bereits nach 
links abbiegt, darf weiterfahren, auch wenn die Ampel links rot ist. 

Fahrzeuge oder Straßenbahnen, die an einer Kreuzung bereits nach rechts 
abgebogen sind, dürfen auch dann weiterfahren, wenn die Ampel auf der rech-
ten Seite rot zeigt. Sie dürfen dann aber andere Fahrzeuge oder Straßenbah-
nen nicht behindern, die sich bei grün nähern. Leichte Fahrzeuge und Mo-
peds, die in zwei Schritten nach rechts abbiegen, müssen jedoch nach dem 
Überqueren der Straße anhalten und an dieser Stelle warten, solange das 
rechte Lichtsignal rot ist. 

Grüner Pfeil 

 

Fahrzeuge dürfen in der durch den Pfeil angezeigten Richtung weiterfahren, 
auch wenn die Signalampel gelb oder rot leuchtet. (Fahrzeuge dürfen auch 
wenden, wenn der Signalpfeil eine Rechtskurve anzeigt.) Bei einem Signal-
pfeil, der eine Rechtskurve anzeigt, dürfen leichte Fahrzeuge und Mopeds, die 
in zwei Schritten nach rechts abbiegen, jedoch nicht weiterfahren. 

Gelber Pfeil 

 

Straßenbahnen dürfen in der durch den Pfeil angezeigten Richtung weiterfah-
ren, auch wenn die Ampel gelb oder rot ist, aber Fußgänger und Fahrzeuge 
dürfen nicht weiterfahren. 

Gelb, blinkend 

 

Fußgänger, Fahrzeuge und Straßenbahnen dürfen sich vorsichtig bewegen 
und müssen auf den übrigen Verkehr achten. 

Rot, blinkend 

 

Fußgänger dürfen vorsichtig gehen und müssen auf den übrigen Verkehr ach-
ten. 

Fahrzeuge und Straßenbahnen müssen an der Haltestelle anhalten, bevor sie 
weiterfahren. 

 

 
3 JAF: Driving a Motor Vehivle in Japan | Traffic Rules in Japan. 
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7. Maut 
Für die gebührenpflichtigen Straßen werden Preise nach Kilometern und Fahrzeugtyp berech-
net. An den Einfahrten zu den Expressstraßen, Inter Change (nur IC genannt), befinden sich 
die Stationen. Dort stehen auf Schildern Gebühren für bestimmte Strecken und Fahrzeuge 
angeschrieben. Die Abrechnung erfolgt automatisch per Electronic Toll Collection (ETC), Kre-
ditkarte oder bar. Für das ETC-System müssen Fahrzeuge ein Lesegerät haben mit einer ein-
gesetzten ETC-Karte. Wer so ein Gerät und die Karte im Fahrzeug hat, reiht sich in die ent-
sprechende Spur ein. Wenn nicht, weist das Schild mit der Aufschrift 一般 ippan auf die Spu-
ren für Bar- oder EC-Kartenzahlung hin. Die ETC-Spuren sind blau gekennzeichnet, also nur 
für Fahrer mit ETC-Karte. 
 
 
8. Bei Pannen4 
• Auch wenn Ihr Fahrzeug auf der Straße eine Panne hat, dürfen Sie trotzdem andere Ver-

kehrsteilnehmer nicht behindern. 

• Wenn Sie Ihr Fahrzeug nachts wegen einer Panne auf einer Straße abstellen müssen, dann 
schalten Sie die Warnblinkanlage ein. Damit warnen Sie andere Verkehrsteilnehmer. 

• Um die Unfallgefahr durch Ihr liegengebliebenes Fahrzeug auf der Straße zu reduzieren, 
rufen Sie bitte die Japan Automobile Federation (JAF) an 0570-00-8139 oder #8139, da-
mit das Fahrzeug umgehend von der Straße entfernt wird. 

• Die Möglichkeit von Auffahrunfällen macht den Aufenthalt bei Ihrem Fahrzeug sehr gefähr-
lich. Nachdem Sie die notwendigen Maßnahmen zur Risikovermeidung ergriffen haben, 
begeben Sie sich an einen sicheren Ort, beispielsweise außerhalb der Leitplanke. Bleiben 
Sie nicht im Fahrzeug. 

• JAF-Mitglieder können die meisten Pannendienste kostenlos nutzen. Der Abschleppdienst 
für ein liegengebliebenes Fahrzeug ist ebenfalls bis zu den ersten 20 km kostenlos. Die 
JAF bietet in ganz Japan 24/7 Pannenhilfe an. Man kann der JAF beitreten und ist dann 
für den Notfall abgesichert. Für weitere Informationen empfiehlt es sich, die JAF-Website 
oder vor Ort ein JAF-Regionalbüro zu konsultieren. 

• Wenn Sie Mitglied bestimmter ausländischer Automobilclubs sind, können Sie unter Um-
ständen auch in Japan ähnliche Verkehrsdienste in Anspruch nehmen. Für Einzelheiten 
schauen Sie bitte auf der JAF-Website nach oder wenden sich an ein Regionalbüro. 

 
 
9. Bei Unfällen5 
• Wenn Sie in einen Verkehrsunfall verwickelt sind, bringen Sie Ihr Fahrzeug zunächst an 

einen sicheren Ort, abseits des des laufenden Verkehrs. Stellen Sie dann den Motor ab. 

• Wenn jemand verletzt ist, rufen Sie zuerst den Ambulanznotruf 119 und leisten Sie der 
verletzten Person so gut wie möglich Erste Hilfe, bis ein Rettungswagen eintrifft. 

• Rufen Sie unbedingt die Polizeinotruf 110 an und melden Sie den Unfall unter Angabe 
des Unfallortes, der Anzahl der Verletzten (falls vorhanden) und des Schadensausmaßes, 
und befolgen Sie die Anweisungen der Polizei. 

• Wenn Sie nicht selbst die Polizei oder einen Krankenwagen rufen können, bitten Sie eine 
Person in Ihrer Umgebung, dies zu tun. 

• Wenn Sie sich vom Unfallort entfernen, kann dies als Fahrerflucht gewertet werden. 

 
4 JAF: Driving a Motor Vehivle in Japan | Traffic Rules in Japan. 
5 JAF: Driving a Motor Vehivle in Japan | Traffic Rules in Japan. 
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• Sie können sich gegen Autounfälle versichern, um die finanzielle Belastung im Falle eines 
Unfalls zu verringern (klären Sie dies bei Anmietung eines Fahrzeugs mit der vermieten-
den Agentur!). 

 
 
10. Strafzettel und Bußgeld 
Wer sich in Japan nicht an die Verkehrsregeln hält, bekommt auch einen Strafzettel, ein 違反
切符 ihan-kippu, inklusive Bußgeldrechnung, dem 罰金付け bakkin-tuske. Entweder direkt 
oder, wenn man sich vom Fahrzeug entfernt hat, hinter den Scheibenwischer geklemmt. Wie 
bei uns in Deutschland werden bspw. das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit, das Igno-
rieren von Verkehrszeichen oder falsches Parken geahndet. 
Das fällige Bußgeld muss innerhalb von acht Tagen gezahlt werden. Nach Eingang des Buß-
gelds innerhalb dieser Frist ist der Vorgang für die Behörden abgeschlossen. Geschieht dies 
aber nicht, dann wird man benachrichtigt und muss sich bei einer Polizeidienststelle eine Zah-
lungsaufforderung abholen. Zahlt man ab da innerhalb von elf Tagen, dann gilt der Vorgang 
als abgeschlossen. Wenn nicht, dann erhält man eine Vorladung vor ein Gericht, das einen 
dann recht sicher verurteilt. 
Wer ein Mietfahrzeug nutzt, wird früher oder später von der vermietenden Agentur benach-
richtigt, weil die Polizei über das Kennzeichen den Halter ermittelt. Um jedwede Komplikation 
in solchen Fällen zu vermeiden, die stets unangenehme Konsequenzen nach sich zieht, sollte 
man direkt mit der Agentur Kontakt aufnehmen. 

Je nach Art des Verkehrsvergehens, dem sogenannten 交通違反 kōtsū-ihan, gibt es noch 
zusätzlich Strafpunkte, die in einem zentralen Register verbucht werden. Voraussetzung hier-
für ist, dass man einen japanischen Führerschein hat und in Japan wohnhaft ist. Je nach 
Punktzahl können von Behörden verschiedene Maßnahmen angeordnet werden, bis hin zum 
Führerscheinentzug. 
Bitte beachten Sie, dass das japanische Strafrecht auch diejenigen bestraft, die nur zu einem 
Verkehrsvergehen beigetragen haben, indem sie es nicht verhinderten. Je nach Schwere des 
Verkehrsdelikts können Gerichte eine Haftstrafe oder Geldbuße verhängen. 
 


